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 Veröffentlicht am 16.06.1998

Norm

UrhG §17

TRIPS-Abk Art13

Rechtssatz

Durch Gemeinschaftsantennenanlagen werden demnach auch weder die berechtigten Interessen des Urhebers

unzumutbar verletzt noch wird die normale Verwertung des Werkes beeinträchtigt.

Gemeinschaftsantennenanlagen können, wenn auch häu8g mit größerem technischen und/oder 8nanziellen Aufwand,

durch Einzelantennen ersetzt werden; ihr Einsatz führt daher, anders als zB die ö=entliche Au=ührung von

Video8lmen, nicht dazu, daß eine andere vergütungsp>ichtige Verwertung, wie der Kauf von Videokassetten,

unterbleibt. Die Ausnahme für Gemeinschaftsantennenanlagen ist daher sowohl mit der Berner Übereinkunft als auch

mit dem TRIPS-Abkommen vereinbar.
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